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Sicherheit und Risiko

Qualitétssicherung bei
bestehenden Bauwerken

Schadenfille, kostspielige Sanierungen und spektakulére Abbriiche
haben die Qualitdt bei bestehenden Bauwerken in Frage gestellt. Es ist
ein Anliegen der Eigentimer sowie der Baufachleute, die Qualitét bei
bestehenden Bauwerken sicherzustellen. Ein systematisches Vorgehen
zum Erreichen sowie zum Erhalten der erforderlichen Bauwerksqualitdt
dréangt sich auf. Auf dieses Vorgehen wird kurz eingegangen und die
Anwendung der Qualitdtssicherung néher erléutert.

Bei der Verfolgung der Ursachen von
Bauwerksschiden und Baumingeln
stellt man fest, dass zum Zeitpunkt der

VON MIROSLAV MATOUSEK,
ZURICH

Planung und der Ausfiihrung haupt-
sdchlich Kosten und Termine im Vor-
dergrund standen. Dagegen wurde die
Qualitdt mehr oder weniger als selbst-
verstdndlich vorausgesetzt und dement-
sprechend nicht spezifisch verfolgt. Die
Bauwerke wurden nur nach den in den
Normen gegebenen Kriterien geplant
und optimiert. Auf die einzelnen Quali-
titsmerkmale und auf die mit ihnen
verbundenen spezifischen Anforderun-
gen wurde jedoch nicht detailliert ein-
gegangen. Viele wesentliche, insbeson-
dere die Dauerhaftigkeit betreffende
Einfliisse blieben dabei unberiicksich-
tigt. Zudem wurde die systematische
Uberwachung und der regelmissige
Unterhalt der Bauwerke meist vernach-
lassigt.

Aufgrund der Erkenntnisse aus Scha-
denfillen wurden entsprechende Quali-
titssicherungsmassnahmen erarbeitet.
Diese fanden ihren Eingang nicht nur
in den internationalen und schweizeri-
schen Qualitdtsnormen, sondern auch
in den neuen technischen SIA-Normen
[1;2]. Diese Massnahmen beziehen sich
jedoch im wesentlichen auf Neubauten
[3]. Neben der Qualitétssicherung bei
Neubauten kommt der Qualitétssiche-
rung bei bestehenden Bauwerken - we-
gen deren grossen Anzahl und wegen
des vorhandenen Qualititsproblems -
eine besondere Bedeutung zu. Die
Eigentiimer sowie die Baufachleute
sind deshalb daran interessiert, die er-
forderliche Qualitiat bei den bestehen-
den Bauwerken zu erreichen und wih-
rend der weiteren Nutzung auch zu er-
halten. Dies setzt wiederum entspre-
chende Massnahmen im organisatori-
schen und personellen Bereich sowie
die Anwendung der EDV voraus.
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Erreichen der erforderlichen
Bauwerksqualitét

Katalogisierung der bestehenden
Bauwerke

Der erste Schritt zum Erreichen der er-
forderlichen Bauwerksqualitdt besteht
in einer raschen Katalogisierung aller
Bauwerke anhand von charakteristi-
schen Merkmalen. Zu diesen Merkma-
len gehoren z.B. Bauwerkstyp, Erstel-
lungsjahr, Bauweise, vorhandene Un-
terlagen, Ort, Eigentiimer usw. (Bild 1).

Die Katalogisierung erlaubt, Statistiken
nach den einzelnen Merkmalen und de-
ren Kombinationen zu erstellen. Es las-
sen sich damit gezielt Fragen beantwor-
ten wie z.B.: Wieviele Bauwerke sind il-
ter als 30 Jahre? Welchen Wert in Fr.
haben sie? In welcher Bauweise wurden
sie erstellt? Welche Dokumentation ist
bei den einzelnen Bauwerken vorhan-
den? usw. Aufgrund der Statistiken
werden sodann sachbezogene Entschei-
de getroffen. Bei der Beurteilung der
Bauwerksqualitit spielt die vorhandene
Bauwerksdokumentation eine wesentli-
che Rolle. Bei der Katalogisierung wird
deshalb abgeklért, inwieweit Bauwerks-
dokumente (Bauwerksbuch, statische
Berechnungen, Pline, Skizzen, Uber-
wachungs- und Unterhaltspline usw.)
vorhanden sind.

Aufgrund der Katalogisierung wird ent-
schieden, wann bei welchen Bauwerken
eine Zustandsaufnahme erfolgen muss
und bei welchen Bauwerken (z.B. Neu-
bauten) die Qualitdt vorderhand als
vorhanden angenommen werden kann.

Zustandsaufnahme und
Beurteilung

Die Zustandsaufnahme und die Beur-
teilung dienen einer raschen Feststel-
lung, welche Bauwerke die Qualititsan-
forderungen erfiillen und welche Bau-
werke Mdngel und Gefdhrdungen auf-
weisen und demzufolge weiter unter-
sucht werden miissen (Bild 1). Das Ziel

der Zustandsaufnahme und Beurtei-
lung ist, die kritischen Stellen festzu-
stellen, Sofortmassnahmen zur Ge-
wihrleistung der Sicherheit von Perso-
nen einzuleiten und das weitere Vorge-
hen festzulegen.

Die Zustandsaufnahme erfolgt zu-
nichst anhand einer visuellen Aufnah-
me der Bauwerke und deren Gefahren-
Umwelt im Hinblick auf mégliche Ver-
dnderungen. Durch die Anwendung
von Checklisten wird die Zustandsauf-
nahme wesentlich erleichtert. Anhand
der Checklisten werden Verdnderun-
gen - gemdss den Schaden-Indikatoren
- gezielt aufgenommen und ihre Grés-
sen gemessen. Die Schaden-Indikato-
ren betreffen Geometrie (Durchbie-
gungen, Verformungen, Setzungen
usw.), Baustoff und Material (Risse,
Abplatzungen, Korrosion, Verfiarbun-
gen, Beulen, Wasseraustritte, Faulnis
usw.), Gefahren-Umwelt (Uberbela-
stung, Rutschungen, Steinschlag, Um-
welteinfliisse usw.).

Die festgestellten Verdnderungen wer-
den in einem Zustandsbericht (Bericht
Nr. 1) festgehalten und insbesondere
beziiglich Sicherheit beurteilt. Liegen
die Verdnderungen im Toleranzbe-
reich, wird die Bauwerksqualitit als
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Katalogislerung
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Untersuchung
von Mangeln und
Gefahrdungen
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Bauwerke mit
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Bild 1. Vorgehen zum Erreichen der er-
forderlichen Bauwerksqualitét




Bauphysik

Schweizer Ingenieur und Architekt Nr. 3, 17. Januar 1991

vorhanden angenommen. Ubersteigen
die Verdnderungen die tolerierten Wer-
te, so handelt es sich bei Verdnderun-
gen am Bauwerk um Mingel und bei
Verinderungen in der Gefahren-Um-
welt um Gefdhrdungen. Werden Mén-
gel und Gefdhrdungen festgestellt, so
werden in einem ersten Schritt Sofort-
massnahmen zur Gewéhrleistung der
Sicherheit von Personen eingeleitet. Im
néchsten Schritt werden die festgestell-
ten Méngel und Gefdhrdungen detail-
lierter untersucht.

Untersuchung von Mé&ngeln und
Gefidhrdungen

Die kritischen Stellen und festgestellten
Mingel sowie Gefdhrdungen werden
anhand von vorhandenen Unterlagen
auf ihre Ursachen und ihre Folgen un-
tersucht. Falls erforderlich, wird eine
detaillierte  Zustandsaufnahme an-
geordnet und durchgefiihrt. Diese um-
fasst detaillierte Messungen sowie die
Entnahme und Priifung von Proben.

Die Ursachen werden bis zu Umwelt-
Einfliissen und Materialeigenschaften,
wie Frost, Tausalz, Ermiidungsemp-
findlichkeit, Dichtigkeit und anderes
mehr, verfolgt. Aufgrund der Ursachen
wird der Vorgang rekonstruiert, der
zum Mangel bzw. zur Gefdhrdung ge-
fithrt hat. In bezug auf die Folgen von
Mingeln und Gefdhrdungen wird un-
tersucht, inwieweit die Qualitdtsmerk-
male - Sicherheit, Gebrauchstauglich-
keit, Dauerhaftigkeit und Umweltver-
trdaglichkeit - beeintrichtigt sind und
inwieweit sich diese Beeintrdchtigung
auf die Nutzung bzw. den Betrieb aus-
wirkt.

Aufgrund der festgestellten Ursachen
und der Beurteilung der Folgen wird
entschieden, ob die erforderliche Bau-
werksqualitét trotz festgestellten Mén-
geln und Gefdhrdungen gewihrleistet
ist oder nicht (Bild 1). Sind Sanierungs-
massnahmen notwendig, werden diese
beziiglich ihrer Dringlichkeit beurteilt
und im néchsten Schritt detailliert ge-
plant und ausgefiihrt. Die Ergebnisse
dieser Untersuchung, insbesondere die
Ursachen, die Folgen, die Sanierungs-
massnahmen und deren Dringlichkeit,
werden in einem Untersuchungsbericht
(Bericht Nr. 2) festgehalten.

Falls die vorhandenen Informationen
nicht ausreichen, einen Entscheid be-
ziiglich ~ Sanierungsmassnahmen zu
treffen, wird eine Expertise durchge-
fiihrt. Diese geht den Ursachen der fest-
gestellten Miéngel und Gefihrdungen
detailliert nach. Es werden weitere
Messungen und Proben angeordnet
und ausgewertet. Die Auswirkungen
auf die Bauwerksqualitdt sowie den Be-
trieb werden eingehend untersucht. Es
werden zusitzliche Berechnungen und

Nachweise sowie Belastungsproben
durchgefiihrt. Aufgrund der Ergebnisse
und der vorhandenen Unterlagen wird
beurteilt und entschieden, ob die erfor-
derliche Bauwerksqualitidt durch eine
Sanierung erreicht werden kann oder
ob ein Abbruch und ein Neubau noétig
sind. Die Ergebnisse der Expertise, ins-
besondere die Ursachen, die Auswir-
kungen und die Sanierungsmassnah-
men und deren Dringlichkeit sowie die
getroffenen Entscheide werden in
einem Bericht (Bericht Nr. 3) festgehal-
ten.

Massnahmeneinsatz

Werden Mingel und Gefdhrdungen
festgestellt, welche insbesondere die Si-
cherheit von Personen sowie die Be-
triebssicherheit betreffen oder grosse
Folgeschdden verursachen konnen,
sind entsprechende Sofortmassnahmen
erforderlich. Diese bestehen im wesent-
lichen aus betrieblichen Massnahmen,
wie Einschrankung der Nutzung (Nutz-
lasten), Zutrittsverboten (Sperren von
Briicken) sowie baulichen Massnah-
men (Unterstiitzungen, Verstdrkung,
Auflagersicherungen). Erst danach
werden die definitiven Sanierungs-
massnahmen geplant und durchgesetzt
(Bild 1).

Zur Behebung der Mingel und zur Eli-
minierung der Gefdhrdungen werden
optimale Sanierungsmassnahmen fest-
gelegt. Die Sanierungsmassnahmen be-
stehen dabei aus baulichen oder - wie
bei Sofortmassnahmen - aus betriebli-
chen und baulichen Massnahmen. Die
festgelegten  Sanierungsmassnahmen
werden entsprechend ihrer Dringlich-
keit geplant und durchgesetzt. Danach
wird das Bauwerk dem Betrieb bzw. der
Nutzung iibergeben. In jeder dieser
Phasen konnen den Beteiligten Fehler
unterlaufen, die wiederum zu Méngeln
bzw. Gefihrdungen fiihren kénnen. Es
ist deshalb notwendig, die Qualitdt der
Sanierung - wie bei Neubauten - durch
eine systematische Qualitdtssicherung
zu gewihrleisten. Die vorgesehenen
Qualitédtssicherungsmassnahmen sind

in einem «Qualitdtssicherungsplan der

Sanierung» festzulegen und entspre-
chend durchzusetzen.

Erhalten der erforderlichen
Bauwerksqualitat

Durch die vorherigen Schritte wird bei
den bestehenden Bauwerken die erfor-
derliche Qualitit erreicht. Im weiteren
ist durch entsprechende Schritte dafiir
zu sorgen, dass die erreichte Bauwerks-
qualitat auch wihrend der angestrebten
Nutzungsdauer aufrechterhalten wird.

Es ist eine Tatsache, dass die Bauwerke
wihrend ihrer Nutzungsphase verschie-

Schadigende Einflosse

N
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Bild 2. Vorgehen zum Erhalten der er-
forderlichen Bauwerksqualitét

denen dusseren und inneren schidigen-
den Einfliissen ausgesetzt sind, wie Re-
gen, Schnee, Temperatur, Frost, Tau-
salz, Korrosion, dynamische Beanspru-
chungen, Anprall von Fahrzeugen usw.
Diese Einfliisse konnen wédhrend der
Nutzung zundchst zu Verdnderungen
und schliesslich zu Méngeln und Ge-
fahrdungen fithren. Ein systematisches
Vorgehen zur Gewéhrleistung der er-
forderlichen Bauwerksqualitdt wéah-
rend der Nutzungsphase ist deshalb
notwendig (Bild 2).

Unterlagen fiir Uberwachung und
Unterhalt

Der erste Schritt zum Erhalten der er-
forderlichen Bauwerksqualitdt wéh-
rend der Nutzungsphase besteht in der
Bereitstellung der notwendigen Unterla-
gen sowie insbesondere in der Erarbei-
tung von Sicherheitsplinen, Uberwa-
chungs- und Unterhaltspldnen sowie
Bauwerksbiichern [2]. In diesem Schritt
werden auch die bei der Katalogisie-
rung aufgenommenen Daten der ein-
zelnen Bauwerke auf den neuesten
Stand gebracht und durch Informatio-
nen betreffend geplanten Uberwa-
chungs- und Unterhaltsarbeiten er-
ganzt (Bild 2).

Durch die Bereitstellung der nétigen
Unterlagen sollen Informationen ge-
wonnen werden, aufgrund derer eine
bauwerksspezifische Qualitétssiche-
rung durchgefiithrt wird. Die Unterla-
gen beziehen sich demnach auf das
Bauwerk, seine Geschichte (Umbauten,
Verdnderungen, Schiden, Reparaturen
31
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usw.) sowie seine Gefahren-Umwelt.
Die wichtigsten Informationen sollen
in einem Bauwerksbuch festgehalten
werden.

Aufgrund der bereitgestellten Unterla-
gen sowie der aufgetretenen Ereignisse
(z.B. Hochwasser) wird entschieden,
bei welchen Bauwerken demnéchst
Uberwachungs- und Unterhaltsarbei-
ten durchgeflihrt werden missen.

Uberwachung und Unterhalt

Die Uberwachung und der Unterhalt
beziehen sich auf die Nutzung, die Risi-
ken aus der Gefahren-Umwelt und die
Bauwerkskomponenten. Im Gegensatz
zu der vorherigen einmaligen Zustands-
aufnahme erfolgen die Uberwachung
und der Unterhalt entsprechend der
Eigenart des Bauwerks, seiner Kkriti-
schen Stellen und entsprechend der mit
ihm verbundenen Gefahren-Umwelt.
Es handelt sich dabei um systematische
und regelmédssige Arbeiten. In den
Uberwachungs- und Unterhaltsplidnen
wird das Vorgehen bei der Uberwa-
chung der Nutzung, der eingegangenen
Risiken sowie der Uberwachung und
dem Unterhalt der Bauwerkskompo-
nenten festgelegt. Die Uberwachung
und der Unterhalt erfolgen anhand von
Planen, Anweisungen und Checklisten.
Die Ergebnisse der ausgefiihrten Uber-
wachungs- und Unterhaltsarbeiten wer-
den in Berichten bzw. Protokollen fest-
gehalten und diese wiederum im Bau-
werksbuch aufbewahrt.

Durch die Uberwachung der Nutzung
sollen Verdnderungen der Lasten und
Einwirkungen (gelagertes Material,
Fahrzeuge, Erschiitterungen, Schwin-
gungen usw.) festgestellt werden. Lie-
gen Verdnderungen vor, ist zu tiberpri-
fen, ob diese Verdnderungen eine Ge-
fdhrdung fiir das Bauwerk darstellen.

Durch die Uberwachung der eingegan-
genen Risiken sollen Verdnderungen in
der Gefahren-Umwelt der Bauwerke
festgestellt werden. Die Risikoiiberwa-
chung beinhaltet dabei die Uberwa-
chung der Risiko-Indikatoren, wie
Schneehodhe, Windgeschwindigkeit,
Risse, Verfiarbungen, Wasseraustritte
usw. Liegen Verdnderungen vor, wird
anhand von festgelegten, fiir das Bau-
werk spezifischen Kriterien beurteilt,
ob diese Verdnderungen als eine Ge-
fihrdung zu betrachten sind oder nicht
(Bild 2). Liegt eine Gefahrdung vor,
muss diese im nédchsten Schritt unter-
sucht werden. Gegebenenfalls kann das
Bauwerk ohne Einschrinkungen wei-
terhin beniitzt werden.

Durch die systematische Uberwachung
und den gezielten Unterhalt der Bau-
werkskomponenten sollen Fehler und
Mingel in der Planung, in der Projek-
tierung, in der Materialherstellung so-
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wie in der Bauausfiihrung rechtzeitig
entdeckt werden. Diesbezliglich wer-
den die Bauwerkskomponenten auf
mogliche Verdnderungen (Schaden-In-
dikatoren) iiberwacht. Werden dabei
Verdnderungen festgestellt, so wird
beurteilt, ob es sich um Méngel handelt
oder nicht. Sind keine Méngel vorhan-
den, ist die erforderliche Bauwerksqua-
litdt vorhanden (Bild 2). Werden Man-
gel festgestellt, so werden diese im
néchsten Schritt untersucht.

Untersuchung von Méngeln und
Gefdhrdungen

Bei festgestellten Mangeln und Gefahr-
dungen werden die Ursachen und Fol-
gen untersucht. Aufgrund dieser Unter-
suchung wird entschieden, ob die Qua-
litdtsanforderungen trotzdem erfiillt
sind oder ob Massnahmen eingesetzt
werden miissen (Bild 2). Die Untersu-
chung von Mingeln und Gefdhrdun-
gen wurde bereits im Vorgehen zum Er-
reichen der erforderlichen Bauwerks-
qualitdt ndher beschrieben.

Massnahmeneinsatz

Der Massnahmeneinsatz (Bild 2) be-
zieht sich einerseits auf die Méngel, an-
derseits auf die Gefdhrdungen aus der
Gefahren-Umwelt. Bei den Massnah-
men handelt es sich um Sofort- und Sa-
nierungsmassnahmen. Diese wurden
im wesentlichen bereits im Vorgehen
zum Erreichen der erforderlichen Bau-
werksqualitdt ndher beschrieben.

Auswertung der Erfahrung

Bei der Bereitstellung von Unterlagen,
der Zustandsaufnahme und der Beur-
teilung, der Uberwachung und dem
Unterhalt, der Untersuchung von Mén-
geln und Gefihrdungen sowie dem
Massnahmeneinsatz wird man durch
beobachtete Ereignisse, festgestellte
Miéngel und Gefdhrdungen auf un-
zweckmaissige Massnahmen aufmerk-
sam gemacht. Es ist deshalb notwendig,
die gewonnene Erfahrung und die
neuen Erkenntnisse aus der Wissen-
schaft und Technik auszuwerten (Feed-
back), um die Massnahmen bei Neu-
bauten wie bei der Sanierung zu verbes-
sern. Durch die Auswertung der Erfah-
rung wird der Regelkreis der Qualitéts-
sicherung geschlossen (Bild 2).

Anwendung der
Qualitétssicherung

Risikoreduktion/
Kosten-Beziehung

Das Erreichen sowie das Erhalten der
Bauwerksqualitdt ist mit Kosten ver-
bunden. Anderseits wird durch die ein-
zelnen Schritte bzw. Massnahmen zur

Qualitédtssicherung das Schadenrisiko
infolge von Méngeln und Gefdhrdun-
gen reduziert bzw. eliminiert. Es hat
keinen Sinn, wenn die Zustandsaufnah-
men, die Untersuchungen sowie die
Uberwachung und der Unterhalt mehr
kosten als die Schadenbehebung selbst.
Es ist deshalb erforderlich, bei der Qua-
litatssicherung risikoorientiert vorzuge-
hen und die Mittel zum Erreichen und
Erhalten der Bauwerksqualitét entspre-
chend dem Schadenrisiko und den Ko-
sten optimal einzusetzen.

Organisation und Beteiligte

Die vorherigen Abschnitte befassten
sich damit, «wie» bei der Qualitétssiche-
rung vorzugehen ist und «was» diesbe-
zliglich erarbeitet werden soll. Ab-
schliessend ist festzulegen, «wer» wel-
che Aufgaben bei der Anwendung der
Qualitédtssicherung {ibernehmen soll.
Es handelt sich dabei um die Festlegung
von Massnahmen im organisatorischen
und im personellen Bereich.

Zuniachst werden die Zustdndigkeiten
und Verantwortung der Beteiligten fiir
einzelne Aktivititen festgelegt. Im
néchsten Schritt wird der Informations-
fluss zwischen den Beteiligten festge-
legt. Aus diesem geht hervor, wer wel-
che Informationen mitteilt, empfangt,
aufbewahrt und abruft. Anschliessend
ist im personellen Bereich dafiir zu sor-
gen, dass aufgrund der gestellten Anfor-
derungen die geeigneten Leistungstré-
ger ausgewdhlt werden. Die Auswahl
der Leistungstrager muss dabei von de-
ren fachlichem Wissen und Erfahrung
sowie deren eigener Qualitdtssicherung
ausgehen. Im weiteren sind Massnah-
men sowie Konsequenzen vorzusehen,
welche den Ausfall der Leistungstriger
sowie das Nichterbringen der vorgese-
henen Leistungen beriicksichtigen (Er-
satz, Garantie).

Anwendung der EDV

Mit der wachsenden Zahl der Bauwerke
und mit deren systematischen Quali-
tatssicherung ergibt sich - insbesondere
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bei Grossbauherren bzw. Liegen-
schaftseigentiimern sowie deren Ver-
waltern - eine grosse Dichte von Infor-
mationen, die das Treffen von Ent-
scheidungen erschweren. Bine Ubertra-
gung der Informationen auf EDV
dringt sich deshalb auf. Der EDV-Ein-
satz erlaubt festzustellen, wo welche
Uberwachungs- und Unterhaltsarbei-
ten notig sind und wo welche Sanie-
rungsarbeiten in welcher Reihenfolge
mit welchem Kostenaufwand durchge-
flihrt werden sollen. Neben dem ra-
schen Zugriff zu Daten und deren Sor-
tierung nach den erwiinschten Merk-
malen dient die EDV insbesondere zur
Vorbereitung von Entscheidungen und
zu einem optimalen Einsatz von finan-
ziellen und personellen Mitteln. Im
weiteren wird durch die Anwendung
der EDV automatisch ein «Warnsy-
stem» eingefilhrt. Werden gewisse
Mingel fur eine Bauweise oder Bauart
charakteristisch, so lassen sich alle Bau-

werke nach den charakteristischen
Merkmalen sofort ermitteln und auf
mogliche Schadenauswirkungen {iiber-
priifen.

Schlussfolgerung

Das Problem der Qualititssicherung
bei bestehenden Bauwerken wurde un-
tersucht und ein zweckmaéssiges Vorge-
hen zum Erreichen und zum Erhalten
der Bauwerksqualitdt kurz vorgestellt.
Nach diesem Vorgehen wird z.B. gegen-
wirtig die Qualitédtssicherung fiir beste-
hende Hochbauten im Kanton Aargau
eingefiihrt. Es wurde insbesondere auf-
gezeigt, dass die Katalogisierung von
Bauwerken sowie die Zustandsaufnah-
me und die Zustandsbeurteilung mog-
lichst rasch durchgefiihrt werden sol-
len. Aufgrund der daraus gewonnenen
Informationen sollen sachbezogene
Entscheide fiir weitere Schritte getrof-

Konstruktive Einzelheiten

von Bricken

Richtlinien des Bundesamtes fur Strassenbau

Das im Jahre 1973 herausgegebene Dossier 340, Konstruktive Einzel-
heiten, der «Standardprojekte fiir Briicken» ist iberarbeitet und vom
Bundesamt fiir Strassenbau mit der Bezeichnung «Richtlinien fiir kon-
struktive Einzelheiten von Briicken» herausgegeben worden. Die Richt-
linien behandeln neben den konstruktiven Einzelheiten vor allem die
Elemente der Brickenausstattung, ihre Beziechungen zum Tragwerk.

Ausgangslage

Die «Standardprojekte fiir Briicken»
sind anfangs der siebziger Jahre auf An-
regung der schweizerischen Bauwirt-
schaft vom Bundesamt fiir Strassenbau
zur Standardisierung vor allem von
Uber- und Unterfithrungen im Natio-
nalstrassennetz herausgegeben worden.
Das Gesamtwerk der Standardprojekte
umfasste anfanglich sechs Dossiers mit
je einem Briickentyp. Nach Abschluss
des eigentlichen Vorhabens «Standard-
projekte fiir Briicken» entschloss sich
die damals eingesetzte Kommission, ih-
ren Auftrag zu erweitern und unter Bei-
zug von Experten aus den verschiede-
nen Bereichen der Briickenausriistung
den bisherigen Dossiers eine umfassen-
de Projektierungshilfe fiir den Briik-
kenbau mit der Bezeichnung «Dossier
340, Konstruktive Einzelheiten», bei-
zufiigen. Das im Jahre 1973 herausgege-
bene Dossier hat in der Folge eine brei-
te Anwendung bei der Projektierung
von Briicken gefunden.

In den letzten Jahren ist von verschie-
dener Seite angeregt worden, das Dos-
sier 340 zu revidieren. Anlass war der
technische Fortschritt im Briickenbau
sowie der Umstand, dass seit der Her-
ausgabe des Dossiers 340 die kantona-
len Tiefbaudmter und Autobahnbiiros
ihre Erfahrungen bei der Projektierung
und Ausfithrung einer grossen Anzahl
von Briicken auswerten und in die wei-
tere Entwicklung des Briickenbaus ein-
fliessen lassen konnten. Ausgeldst wur-
de die Revision auch durch die Uberar-
beitung der Normen SIA 160, Einwir-
kungen auf Tragwerke, sowie SIA 162,
Betonbauten, die sich nicht nur auf die
Tragwerke, sondern auch auf die Briik-
kenausstattung unmittelbar auswirkte.

Mit der Herausgabe der Revision des
Dossiers 340, Konstruktive Einzelhei-
ten, wird das Gesamtwerk «Standard-
projekte fiir Briicken» ungiiltig erklart.
Als Folge hat das Dossier 340 die neue
Bezeichnung «Richtlinien fiir kon-
struktive Einzelheiten von Briicken»
erhalten. Fiir die Richtlinien wurden

fen werden. Anhand der erarbeiteten
Grundlagen und Entscheidungskrite-
rien sollen hauptsdachlich die Mittel op-
timal eingesetzt und Verluste infolge
von Fehlentscheiden verhindert wer-
den.

Sicher ist die Einfiihrung einer systema-
tischen Qualitdtssicherung bei beste-
henden Bauwerken mit einem Auf-
wand verbunden. Dieser stellt jedoch
nur ein Bruchteil der Kosten dar, die in-
folge Nutzungsbeschrinkungen, Sper-
ren von Bauwerken sowie Behebung
von unerwarteten Schidden und Min-
geln entstehen.

Adresse des Verfassers: Dr. sc. techn. Miros-
lav Matousek, Abt. Sicherheit, Qualitétssi-
cherung, UVP; Wenaweser + Wolfensberger
AG, Ingenieure + Architekten, Reinhardstr.
10, 8034 Ziirich.

Dieser Beitrag wurde von der Arbeits-
gruppe fiir die Revision der Richtlinien
fiir konstruktive Einzelheiten von Briik-
ken des Bundesamtes fiir Strassenbau
ausgearbeitet.

die Zielsetzungen und der Aufbau des
Dossiers vollumfanglich beibehalten.
Dagegen sind einzelne Kapitel umfas-
send iberarbeitet worden. Neu wurde
in die Richtlinien der Fachbereich Ab-
dichtungen und Belédge aufgenommen.

Die neuen Richtlinien

Im folgenden werden die verschiede-
nen Kapitel der Richtlinien beschrie-
ben.

Einleitung

Die Einleitung behandelt die Beziehun-
gen der Richtlinien zur Bemessungs-
philosophie der Normen SIA 160, 161
und 162 mit dem Nachweis der Tragsi-
cherheit und der Gebrauchstauglich-
keit.

Lager

Im Zentrum dieses Kapitels steht eine
Eignungsbewertung der Lagerarten.
Diese gibt eine Ubersicht iiber deren
Charakteristiken und erleichtert dem
projektierenden Ingenieur die Wahl der
Lager. Eingehend wird die Bemessung
behandelt, wobei vor allem die mogli-

33




	Qualitätssicherung bei bestehenden Bauwerken

